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Änderung Maßnahmenliste für das Kommunale Investitionsprogramm 3.0 

 
Antrag: 
 
Der Stadt beschließt die geänderte Liste von Maßnahmen, deren Förderung im Rahmen des 
Kommunalen Investitionsprogrammes 3.0 beantragt werden soll. 
 
 
Begründung: 

 
Am 29.06.2015 trat das Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG) in Kraft. Mit 
diesem Gesetz stellt der Bund über die Länder in den Jahren 2015 bis 2020 insgesamt 3,5 
Mrd. EUR zur Förderung von Investitionen von finanzschwachen Kommunen zur Verfügung. 
Auf Rheinland-Pfalz entfällt davon ein Betrag in Höhe von rund 253 Mio. EUR, der vom Land 
nochmals um 31,65 Mio. EUR aufgestockt wird. Wie bereits in der Stadtratssitzung am 
23.07.2015 ausführlich dargestellt, wurden uns davon Fördermittel von 2,076 Mio. EUR 
zugeteilt, was bei einer Förderquote von 90 Prozent einem Investitionsvolumen von rund 
2,3 Mio. EUR entspricht.  
Nach den Programmvorgaben muss die Kommune eine Liste mit Maßnahmen zu den jeweils 
geschätzten Kosten beschließen, die bestimmte Förderungsanforderungen erfüllen und beim 
Land angemeldet werden. Das maximal geförderte Investitionsvolumen darf dabei 
grundsätzlich nicht überschritten werden. Die Festlegungen der Liste sind verbindlich und 
werden in nachfolgenden Antragsverfahren als Maßstab herangezogen. Bei erkennbaren 
Budget-Überschreitungen ist sie deshalb durch eine Änderung oder Streichung bisher noch 
nicht beantragter Maßnahmen anzupassen und neu zu beschließen. 
 
Die zuletzt im Juli 2016 geänderte Maßnahmenliste war folgendermaßen beschlossen 
worden: 



 
 

Maßnahme: Beschreibung: Investitionssumme 

Energetische Teilsanierung 
Leibniz-Gymnasium 

Flachdachsanierung 
Gebäudeteil C und 
Sanierung Heizungsanlage 905.000 € 

Energetische Sanierung Stadthaus 
IV 

Dachdämmung, Austausch 
Fenster, Dämmung 
Kellerdecke 591.000 € 

Sanierungsmaßnahmen 
Kindertagesstätte Hetzelstift 

Sanierung Fenster und 
Türen 140.000 € 

Sanierungsmaßnahmen 
Kindertagesstätte Pestalozzi Sanierung Küchenbereich 105.000 € 

Erneuerung Belüftungsanlage im 
Saalbau 

Erneuerung der Belüftungs- 
und Kühlungstechnik im 
Saalbau 421.950 € 

Kauf der Kindertagesstätte 
Wilhelm-Löhe 
 

Kaufpreisanteil, der 
innerhalb des Gebäudes auf 
den 
Kindertagesstättenbereich 
entfällt 143.700 € 

 
 
Inzwischen wurden für den Kauf der Kindertagesstätte Wilhelm-Löhe, die Erneuerung der 
Belüftungsanlage im Saalbau sowie die energetische Teilsanierung des Leibniz-
Gymnasiums Förderanträge gestellt. Bei letzterer hatten die detaillierten Planungen zu einer 
wesentlichen Verteuerung geführt. 
Die daraus entstandene Anpassungserfordernis könnte durch eine vom Finanzministerium 
angeratene und von unserem Gebäudemanagement erarbeitete, sinnvolle Reduzierung der 
Maßnahme 'energetische Sanierung des Stadthauses IV' erreicht werden. Sie würde nun nur 
noch eine Fenstererneuerung im Gebäudeteil, in dem zurzeit das Bürgerbüro untergebracht 
ist, umfassen.  
Die sonstigen noch vorgesehenen Projekte könnten so beibehalten werden. 
 
Da alle Fördermaßnahmen bis spätestens Ende 2020 abgeschlossen und abgerechnet sein 
müssen, wird deshalb folgende Änderung der Maßnahmenliste empfohlen: 



 
 

Maßnahme: Beschreibung: Investitionssumme 

Energetische Teilsanierung 
Leibniz-Gymnasium 

Flachdachsanierung 
Gebäudeteil C und 
Sanierung Heizungsanlage 1.241.500 € 

Energetische Sanierung Stadthaus 
IV 

Austausch Fenster im 
Gebäudeteil 'ehemalige 
Sparkasse' 255.813 € 

Erneuerung Belüftungsanlage im 
Saalbau 

Erneuerung der Belüftungs- 
und Kühlungstechnik im 
Saalbau 420.427 € 

 
Sofern die Liste die Zustimmung des Stadtrats findet, wird sie im nächsten Schritt dem 
Finanzministerium zugeleitet, das die Verteilung der in der Liste enthaltenen Projekte auf die 
zuständigen Landesressorts übernimmt. Für die Maßnahmen müssen anschließend einzelne 
Förderanträge nach den üblichen Verfahren gestellt werden. 
 
 
 
Neustadt an der Weinstraße, 09.02.2017 
 
 
 
 
 
Oberbürgermeister 
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